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Gemeinde Ihlow: Zusammenfassende Erklärung
Flächennutzungsplanänderung Nr. 60

Flächennutzungsplanänderung Nr. 60

Zusammenfassende Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB

über die Art und Weise der Berücksichtigung der
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und

Behördenbeteiligung sowie geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten

1. Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung Nr. 60 sollen die planungsrechtlichen Voraus-
Setzungen für den Neubau eines Combi-Marktes am Standort des vorhandenen Markant-Marktes im
Ortsteil Riepe geschaffen werden. Zusätzlich zum Markt selbst sind ein Bäcker mit Sitzbereich, eine
Poststelle, eine Mail und ein Windfang im Eingangsbereichs des Marktes geplant.

Die Planungen sahen zunächst die Erweiterung/Modernisierung des bestehenden Markant-Marktes vor.
Aus wirtschaftlichen Gründen hat sich die J. Bünting Beteiligungs AG jedoch für einen Neubau entschie-
den, wobei sich der Standort des Marktes und die Verkaufsfläche nicht geändert haben.

Der Planung liegt eine raumordnerische Beurteilung des Landkreises Aurich zugrunde. Ergebnis der
Beurteilung war, dass keine raumordnerischen Bedenken gegen die geplante Verkaufsflächenerweite-
rung des Markant-Marktes bestanden, unter der Maßgabe, dass die Gesamt-Verkaufsfläche 1. 216 m2

nicht überschreitet und das Kernsortiment (Lebensrnittel) mindestens 90 Prozent der Gesamt-Verkaufs-

fläche (VKF) einnimmt.

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Ihlow wird die Fläche als gewerbliche Baufläche dargestellt.
Großflächige Einzelhandelsbetriebe und ihre Erweiterungen sind nur in für sie festgesetzten Sonstigen
Sondergebieten gemäß § 11 BauNVO zulässig, die aus Sonderbauflächen auf Ebene der vorbereiten-
den Bauleitplanung entwickelt werden. Daher ist eine Flächennutzungsplanänderung erforderlich.

2. Berücksichtigung der Umweltbelange

Details zur Eingriffsregelung sind aus der parallelen Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. VE 0804 "Neubau des Combi-Marktes im Ortsteil Riepe" bekannt.

Die erheblichen Beeinträchtigungen betreffen die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Boden. Durch
die zusätzlich ermöglichte Versiegelung und Bebauung im Südwesten geht Lebensraum für Tiere und
Pflanzen verloren. Überwiegend ist hiervon artenarmer Scherrasen betroffen, zudem Gehölzpflanzun-
gen. Zudem gehen in den künftig versiegelten Bereichen die Bodenfunktionen im Naturhaushalt (Le-
bensraum und Lebensgrundlage, Bestandteil von Stoff- und Wasserkreisläufen sowie als Filter-, Puffer-
und Umwandlungsmedium für Schadstoffe) verloren.

Das errechnete Wertpunktedefizit von 432 Werteinheiten kann über den durch den Landkreis Leer

aneri<annten Kompensationsflächenpool "Oldehave" der Niedersächsischen Landesforsten abgegolten
werden.

Tötungen/lndividuenschädigungen können unter Einhaltung bauzeitlicher Regelungen mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden, da bereits ein Markant-Markt vorhanden und ein Großteil der
Flächen bereits versiegelt ist. Artenschutzrechtlich relevante Störungen werden nicht prognostiziert. Zur
Einhaltung der artenschutzrechtlichen Maßgaben sind auf Umsetzungsebene bei Abriss- und Umbau-
maßnahmen nistende Vogel- und Fledermausarten sowie ggf. dauerhaft genutzte Fortpflanzungs- und
Ruhestätten zu beachten. Abrissarbeiten sind nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass keine in
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3. Ergebnisse der Beteiligungsverfahren
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4. Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten
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